
 

 

Dienstgebäude Brunswiker Straße 16 - 22, 24105 Kiel | Telefon 0431 988-0 | Telefax 0431 988-5888 

Haltestelle Hospitalstraße, Buslinien 32, 33, 61, 62 

Poststelle@bimi.landsh.de | www.mbwk.schleswig-holstein.de 

E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch verschlüsselte Nachrichten. 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Postfach 7124  |  24171 Kiel 

      

An die 

Schulleiterinnen und Schulleiter 

der Grundschulen, Gemeinschaftsschulen, 

Gymnasien und (Landes-)Förderzentren  

in Schleswig-Holstein 

Ihr Zeichen: / 
Ihre Nachricht vom: / 
Mein Zeichen: III 327 

Meine Nachricht vom: / 
 

Dirk Gronkowski 
dirk.gronkowski@bimi.landsh.de 

Telefon: 0431 988-2409 
Telefax: 0431 988-6132409 

 

 

 

12. März 2021 

 

Aktuelle Hinweise zum Sportunterricht 

 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 

 

ab dem 15. März 2021 findet der Schulbetrieb grundsätzlich für alle Jahrgänge wieder im 

Präsenzbetrieb oder als Wechselunterricht statt. Die Abschlussjahrgänge erhalten unver-

ändert Präsenzangebote. Sie erhalten mit diesem Schreiben gebündelt die aktuellen bzw. 

in Teilen weiterhin geltenden Vorgaben zur Erteilung des Sportunterrichts für alle Klassen-

stufen mit der Bitte, diese Hinweise auch an alle Sportlehrkräfte Ihrer Schule weiterzulei-

ten und miteinander abgestimmte Lösungen zu realisieren. 

 

Grundsätzli-

che Hinweise 

zum Sportun-

terricht für 

alle Klassen-

stufen 

Organisation 

 Es gilt die Kohorten-Regelung. 

 Sport findet soweit möglich im Freien statt; zur Hallennutzung bei 

schlechtem Wetter sind ortsweise Lösungen zu finden, sodass 

das Abstandhalten und die Bewegungsförderung gleichzeitig 

möglich sind. 

 Schülerinnen und Schüler planen passende Bekleidung ein, die 

Schulleitung und die Sportlehrkräfte entscheiden vor Ort, wo 

Sportunterricht stattfindet.  

 Im Sportunterricht wird gemäß § 3 Schulen-Coronaverordnung 

keine MNB getragen.  

 Körperkontakt ist verboten, der Mindestabstand beträgt 1,5m. 

Nur flüchtige Nähe ist erlaubt. 
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 In Kreisen oder kreisfreien Städten, in denen – wie bisher z. B. in 

Flensburg – das erhöhte Infektionsgeschehen zu besonderen 

Vorsichtsmaßnahmen Veranlassung gibt, ist der sportpraktische 

Unterricht zunächst auf Situationen zu reduzieren, in denen auch 

flüchtige Nähe vermieden wird. 

 Für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Schutzbedürfnis 

werden individuell angepasste Lösungen gefunden. 

 

Inhalte 

 Zulässige Teile der FA Sport werden realisiert: Individualsportar-

ten und Rückschlagspiele sind erlaubt, Mannschaftssport ist wei-

terhin verboten. Eine Nutzung verschiedener Bälle etc. zu techni-

schen Übungszwecken und für weitere Bewegungsangebote ist 

erlaubt. Auf die sorgfältige Einhaltung der Händehygiene vor und 

nach dem Sportunterricht ist in diesem Zusammenhang beson-

ders zu achten. 

 

 Der Besuch von Schwimmstätten ist für den Sportunterricht wei-

terhin nicht möglich. Sobald eine Durchführung des Schwimmun-

terrichts wieder zulässig ist, wird unverzüglich informiert. Aus-

nahmen sind möglich für Schülerinnen und Schüler des Abitur-

jahrgangs, die sich in der Sportart Schwimmen prüfen lassen 

wollen. 

 

 

Leistungsbewertung 

Die Sportnote wird mit Ausnahme von Q1 und Q2 am Schuljahresende 

wie immer eine Ganzjahresnote sein. Grundsätzlich steht der Bewer-

tungsaspekt aber gegenwärtig nicht im Mittelpunkt der sportunterrichtli-

chen Herausforderungen, sondern die gemeinsamen Bemühungen, ei-

nen positiven Unterrichtsprozess zur möglichst motivierenden Bewe-

gungsförderung mit den Schülerinnen und Schülern zu gestalten. Die 

Notenvergabe erfolgt kompetenzorientiert und gründet ganz wesentlich 

auf den realisierten Unterrichtsinhalten, die Teile der Fachanforderun-

gen zum Lerngegenstand machen, aber eben nicht alle Themenfelder 

abbilden können. 
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Ergänzende Hinweise zum Sportunterricht in verschiedenen Klassenstufen: 

 

Sportunterricht 

in den Grund-

schulen 

 

Entgegen einzelner Annahmen ist der Sportunterricht an den Grund-

schulen nicht mehr grundsätzlich ausgesetzt. Das Ermöglichen von 

Bewegungsangeboten hat insbesondere in der Primarstufe eine 

enorme pädagogische Funktion und erfordert in dieser Situation ein 

hohes Maß an Umsicht.  

Sportunterricht 

in den Klas-

senstufen 5-

10 und E-

Phase 

Distanzlernangebote können den wieder möglichen Präsenzunterricht 

ggf. ergänzen, sofern Sportunterricht nicht in vollem Umfang in Prä-

senz erteilt wird. Auf dem Fächerportal des IQSH sind weiterhin Anre-

gungen zu finden: https://fachportal.lernnetz.de/distancelearning-

spo.html 

 

Sportunterricht 

in Q1 und Q2 

Mit Schreiben vom 17.02.2021 wurden bereits „Aktuelle Regelungsbe-

darfe und Hinweise zum Sport in der Oberstufe und zum Abitur im 

Fach Sport im Schuljahr 2020/ 2021“ übermittelt. 

Zu drei Sportarten wird bezüglich der Abiturprüfung 2021 ergänzend 

informiert: 

1. Badminton kann bis zum Spiel 1 gegen 1 geprüft werden. 

2. Volleyball kann bis zum Spiel 4 mit 4 geprüft werden. 

3. Schwimmen: Für die Prüflinge, die die sportpraktische Prüfung 

in der Sportart Schwimmen ablegen wollen, wurde mit der aktu-

ellen Coronabekämpfungsverordnung des Landes SH in § 11 

Abs. 3 die Möglichkeit eröffnet, dass auch sie die Schwimmstät-

ten nutzen können, damit Schwimmunterricht erteilt und Prüfun-

gen abgenommen werden können unter Beachtung der Hygie-

nepläne der Schulen und der Schwimmstätten. Die hierzu erfor-

derliche Ausnahmegenehmigung für die Schwimmstätten ertei-

len die örtlich zuständigen Gesundheitsämter. Sie erlassen auch 

Vorgaben zu den einzuhaltenden Hygieneregeln bzw. vorzule-

genden Hygieneplänen sowohl durch die Schule als auch den 

Schwimmstättenbetreiber. Schulen, die Prüflinge haben, die die 

sportpraktische Prüfung in der Sportart Schwimmen ablegen 

wollen, nehmen Kontakt zum Betreiber der Schwimmstätte auf, 

in der sie Schwimmunterricht erteilen wollen, und klären ab, ob 

und ggf. unter welchen Bedingungen die in Frage kommenden 

Schülerinnen und Schüler Schwimmunterricht erhalten können. 

Da die Schwimmstättenbetreiber z.T. längere Vorlaufzeiten be-

nötigen, empfiehlt es sich, möglichst zeitnah den Kontakt zu su-

https://fachportal.lernnetz.de/distancelearning-spo.html
https://fachportal.lernnetz.de/distancelearning-spo.html
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chen. Sollten Klärungsbedarfe entstehen, können die Schuläm-

ter als direkte Ansprechpersonen der Gesundheitsämter vor Ort 

oder auch die Fachaufsicht Sport unterstützen. 

 

Die 16 Kreisschulsportbeauftragten des Landes unterstützen insbesondere bei der Durch-

führung des Sportunterrichts im Bereich der Primarstufe und der Sekundarstufe 1 mit 

fachlicher Beratung. 

 

Mit vielen sportlichen Grüßen 

 

 

 

 

 


